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Familienregisterauszug Türkei 

Das Eidgenössische Amt für das Zivilstandswesen erlässt, gestützt auf Artikel 84 
Absatz 3 Buchstabe a der Zivilstandsverordnung (ZStV), folgende amtliche 

Mitteilungen mit Weisungscharakter. 
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1 Ausgangslage 
 
Die türkischen Vertretungen in der Schweiz (konsularischer Dienst der Botschaft in Bern so-
wie Generalkonsulate in Zürich und Genf) sind in der Lage, nebst CIEC-Dokumenten Aus-
züge aus dem türkischen Familienregister auszustellen (insbesondere den sogenannten 
"nüfus kayit örnegi", welcher unter anderem als Nachweis des Zivilstandes dient). 
 
Die Republik Türkei verfügt über eine zentrale elektronische Datenbank, worin sämtliche 
Zivilstandsdaten aller Personen erfasst sind. Sämtliche mit Zivilstandsaufgaben betrauten 
Behörden in der Türkei (insbesondere die Zivilstandsämter) wie auch alle türkischen Vertre-
tungen im Ausland greifen direkt auf diese Datenbank zu. Das von einer türkischen Vertre-
tung ausgestellte Dokument unterscheidet sich gegenüber einem in der Türkei erstellten 
Dokument nur durch die Unterschrift des zuständigen Konsularbeamten (anstelle des Zivil-
standsbeamten in der Türkei). Die zur Unterschrift berechtigten Konsularbeamten sind auf 
den türkischen Vertretungen in der Schweiz einzeln bezeichnet; ihre Unterschrift ist bei der 
schweizerischen Bundeskanzlei deponiert. 
 
 
 
2 Problemstellung 
 
Einzelne Schweizer Zivilstandsbehörden haben die von einer türkischen Vertretung in 
der Schweiz ausgestellten Auszüge aus dem Familienregister ("nüfus kayit örnegi") 
zurückgewiesen, weil diese nicht durch das zuständige Zivilstandsamt in der Türkei 
erstellt und unterzeichnet worden sind. Mit den vorliegenden Mitteilungen soll in Bezug 
auf diese türkischen Registerauszüge eine Harmonisierung der Praxis unter den Schweizer 
Zivilstandsbehörden und damit Rechtssicherheit hergestellt werden. 
 
 
 
3 Lösung 
 
Im Zusammenhang mit der Dokumentenbeschaffung1 durch türkische Staatsangehörige in 
der Schweiz sind von den Schweizer Zivilstandsbehörden die von einer türkischen Vertre-
tung in der Schweiz erstellten und unterzeichneten Auszüge aus dem Familienregister 
("nüfus kayit örnegi") als vollgültige türkische Dokumente entgegenzunehmen. 
 
 
 

                                                 
 
1 Art. 16 Abs. 2 ZStV; gegebenenfalls auch in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 Bst. b und Art. 66 Abs. 2 

Bst. b ZStV oder Art. 75c Abs. 1 Bst. b und Art. 75e Abs. 2 Bst. b ZStV; vorbehalten bleibt Art. 3 
Abs. 4 ZStV. 
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4 Inktrafttreten und Weisungscharakter 
 
Die vorliegenden Mitteilungen treten sofort in Kraft. Sie haben Weisungscharakter (Art. 84 
Abs. 3 Bst. a ZStV). 
 
 
EIDGENÖSSISCHES AMT FÜR DAS ZIVILSTANDSWESEN EAZW 
 
 
Mario Massa 
 
 
 
 
 
Beilagen: 

– Muster Familienregisterauszug ("nüfus kayit örnegi"), erstellt durch den konsula-
rischen Dienst der türkischen Botschaft in Bern (unterzeichnet durch Ülker Yarin) 

– Muster Familienregisterauszug ("nüfus kayit örnegi"), erstellt durch das Zivilstands-
amt in der Türkei (unterzeichnet durch Rahmi Yildiz) 
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Muster Familienregisterauszug (türkische Botschaft in Bern) 
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Muster Familienregisterauszug (Zivilstandsamt in der Türkei) 

 


